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ÜBER UNS
Die „IMPULS Consulting EWIV“ wurde im Jahr 2020 von 
Unternehmern und Wirtschaftsexperten in enger Zusam-
menarbeit mit ehemaligen Angehörigen von EU-Institu-
tionen ins Leben gerufen. Insgesamt vereinen sich über 
30 Jahre Erfahrung zum Thema EWIV innerhalb unserer 
Beratungsprojekte.

Wir bieten unseren Klienten eine umfassende und langzeit-
liche Beratung zur Entwicklung einer optimalen Unterneh-
mensstrategie, welche die internationalen Möglichkeiten mit 
den Vorteilen des supranationalen Rechts der EU verbindet. 

Dabei stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt aller Überlegun-
gen. Wir sind Ihnen ein Partner, der Ihnen aus Ihrer jetzigen 
Situation und Ihren individuellen Wünschen und Zielen eine 
optimale Lösung entwickelt. 

Durch die ganzheitliche Analyse Ihrer Chancen in steuer-
lich-wirtschaftlichen Bereichen bieten wir Ihnen umfassende 
Lösungen zur Akkumulation und Sicherung Ihrer Vermö-
genswerte. 

Wir arbeiten nur mit zuverlässigen und bewährten Unterneh-
men zusammen, die unser Angebot sinnvoll ergänzen und 
Ihre Ziele damit noch umfassender und besser fördern. 

Klare Ziele und bewährte, effiziente Methoden sind die 
Grundlage unserer Arbeitsweise. Unsere Leistung ist am 
Erfolg sichtbar und messbar. Der Wert unserer Leistung für 
Sie und für uns selbst ist die Quelle unserer Begeisterung. 

Neuen Entwicklungen und Ideen, die den Wert unserer 
Dienstleistungen für Sie steigern, stehen wir offen und aufge-
schlossen gegenüber. Vor der Umsetzung einer neuen Idee 
prüfen wir sorgfältig die Realisierbarkeit und ihre langfristi-
gen Auswirkungen. Wir wollen durch Qualität wachsen. 

Da in unserem Hause alles Denken und Handeln an Ihrem 
Wohlergehen und unserer eigenen Gemeinschaft zugleich 
orientiert ist, sind wir erfolgreich. Gern dürfen auch Sie unsere 
Werte überprüfen, uns an unseren Worten messen und letzt-
lich zu unseren zufriedenen Kunden gehören.

Denn in Mitteldeutschland finden Sie in uns die Spezialisten 
für supranationales Recht, welches auch für Sie enorme  
Vorteile beinhaltet!
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WISSENSWERTES ÜBER DIE EWIV
Im Jahr 1985 wurde mit der „Verordnung (EWG) Nr. 2137/85“ von der EU die Grundlage für die 
Schaffung einer supranationalen Rechtsform geschaffen, die als Hilfsgesellschaft im europäischen 
Raum für die hier ansässigen Unternehmen enorme Vorteile mit sich bringt. In Deutschland wur-
de am 14.04.1988 durch das „EWIV-Ausführungsgesetz“ (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt I vom 
22.04.1988) geregelt, dass seit dem 01.07.1989 EWIV in Deutschland ansässig werden können.

VORAUSSETZUNGEN
• Tätigkeit muss in Zusammenhang mit Tätigkeit ihrer Mitglieder stehen
• Schließung eines Gründungsvertrages (Art. 1 Abs. 2 S. 2) zwischen min. zwei Gründungsmitgliedern

aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten
• Anmeldung der EWIV im Handelsregister

VORTEILE
• kann sich aus verschieden rechtlich strukturierten Partnern zusammensetzen
• bei Gründung kein Stammkapital nötig
• Sitz ist frei wählbar
• änderungsfähiger Sitz (ohne Liquidation)
• Niederlassungen sind auch in Drittstaaten möglich
• Flexibilität und Vertragsfreiheit - im Innenverhältnis werden autonom eigene Gesetze aufgestellt
• keine Körperschafts-, keine Gewerbe- und keine Einkommenssteuerpflicht
• Outsourcing operativer Tätigkeiten möglich
• die Einlagen sind insolvenzgeschützt
• erwägenswerte Gesellschaftsform in Ländern mit hohen Unternehmenssteuersätzen, da sie als

Personengesellschaft nicht publizitätspflichtig ist, in der Regel nicht bilanziert werden muss, insge-
samt keine Unternehmenssteuern anfallen und Betriebsausgaben abgesetzt werden können

• Mitglieder aus Drittstaaten als „assoziierte Mitglieder“ möglich

IHR VORTEIL BEI DER NUTZUNG EINER EWIV
• Deutliche Absenkung der Unternehmenssteuern
• Schaffung von Liquidität und Resilienz
• Voller Insolvenzschutz
• Mehr unternehmerische Freiheit
• Unkomplizierter und steuerfreier Übertrag auf Nachfolgegenerationen

u.v.a.
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EUROPÄISCHE 
NORMENHIERARCHIE
Die Normenhierarchie oder Normenpyramide beschreibt in der Rechtswissen-
schaft das Über- und Unterordnungsverhältnis der Rechtsnormen. Nach der Kol-
lisionsregel „Lex superior derogat legi inferiori“ hat eine in der Normenhierarchie 
höher stehende Norm Geltungsvorrang vor einer niedriger stehenden Norm.

Beispiele dafür sind die Verordnungen im Recht der Europäischen Union (EU), 
welche dem Landesrecht vorgehen (siehe Grafik). Im Unterschied zu Richtlinien, 
welche erst von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgewandelt werden 
müssen, sind Verordnungen verbindliche Rechtsakte, welche alle EU-Länder in 
vollem Umfang umsetzen müssen! 

Die Rechtsgrundlage für die EWIV ist die Verordnung (EWG) Nr. 2137/85. In 
Deutschland wurde am 14.04.1988 durch das „EWIV-Ausführungsgesetz“ geregelt, 
dass hier seit dem 01.07.1989 EWIV ansässig werden können. 

Wie die Grafik zeigt, unterliegt das Landesrecht am Sitz der EWIV der EWIV-VO 
und dem Gründungsvertrag (Statuten), welche die Gründer selbst gestalten –  
inklusive der Mitgliederbeschlüsse, welche weiteres Recht innerhalb der EWIV 
schaffen.

Somit haben die Gestalter der EWIV sozusagen eigene Gesetzgebungskompetenzen.

EWIV-VO

Individueller  
Gründungsvertrag der 

EWIV soweit die EWIV-VO 
darauf verweist

Dispositive Bestimmungen der EWIV-VO, 
soweit der Gründungsvertrag keine  
anderslautende Regelung vorsieht

Nationales Recht am Sitz der EWIV
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SCHREIBEN DES BUNDESMINIS-
TERIUMS DER FINANZEN

Die nachfolgenden Ausführungen sind als Information über die neue Rechtsform gedacht. Der Rat 
der Europäischen Gemeinschaften hat am 25.7.1985 die „Verordnung über die Schaffung einer Euro-
päischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV)“ beschlossen (ABl EG Nr. L 199 vom 31.7.1985 
S. 1) und damit eine neue Rechtsform des europäischen Gesellschaftsrechts geschaffen. Die Ver-
ordnung ist nach Art. 189 Abs. 1 des EWG-Vertrags in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in
jedem Mitgliedstaat der EG, setzt also unmittelbar anwendbares Recht. Gemäß ihrem Art. 43 tritt sie
ab 1.7.1989 in Kraft. Am 1.1.1989 tritt das Gesetz zur Ausführung der EWG-Verordnung über die Euro-
päische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV-Ausführungsgesetz) in Kraft (BGBl 1988 I S. 514).

I. Allgemeines
Nach § 1 EWIV-Ausführungsgesetz sind auf eine
EWIV mit Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land, soweit auf Grund der Verordnung oder des
Ausführungsgesetzes nichts anderes gilt, die
Vorschriften über die offene Handelsgesellschaft
anzuwenden. Dies gilt nach der Gesetzesbegrün-
dung für alle Rechtsgebiete, insbesondere auch
für das Steuerrecht. Die EWIV hat den Zweck, die
wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleich-
tern. Sie hat nicht den Zweck, Gewinn für sich
selbst zu erzielen. Das Ergebnis ihrer Tätigkeit darf
nach Art. 40 der EWG-Verordnung nur bei ihren
Mitgliedern besteuert werden.

II. Ertragsteuerliche Behandlung
§ 1 EWIV-Ausführungsgesetz stellt klar, dass EWIV
auch außerhalb des sachlichen Geltungsbereichs
der EWG-Verordnung wie offene Handelsgesell-
schaften zu behandeln sind. Die EWIV unterliegt
somit als Personengesellschaft nicht der Ein-
kommensteuer und ist insoweit nicht Steuer-
subjekt. Sie ist jedoch als Personengesellschaft
für Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer
insoweit steuerrechtlich von Bedeutung, als sie in
der Einheit ihrer Gesellschafter Merkmale eines
Besteuerungstatbestandes verwirklicht, welche
den Gesellschaftern für deren Besteuerung zuzu-
rechnen sind (Beschluß des Großen Senats v.
25.6.1984, BStBl II S.751).

Die Behandlung der EWIV im Wege einer gesetz-
lichen Fiktion als offene Handelsgesellschaft und 
ihre Eintragung in das Handelsregister könnten 

allenfalls eine Vermutung begründen, dass 
gewerbliche Einkünfte vorliegen. Eine solche 
Vermutung kann aber bisher schon durch den 
Nachweis widerlegt werden, dass die Personen-
gesellschaft eindeutig kein Handelsgewerbe 
betreibt (Abschn. 28 Abs. 2 Satz 5 EStR unter 
Hinweis auf die BFH-Urteile v. 16.9.1958, BStBl III 
S. 462 und v. 9.7.1964, BStBl III S. 539). Die Fra-
ge, ob eine durch Angehörige der freien Berufe
für ihre betrieblichen Zwecke gegründete EWIV
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit oder Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb vermittelt, ist daher
unter Berücksichtigung der allgemeinen Abgren-
zungsgrundsätze nach der Tätilgkeit der EWIV zu
beurteilen. Ist die EWIV im Einzelfall gewerblich
tätig, z. B. durch Beteiligung eines Berufsfremden
oder durch Einbringung von Leistungen gegen-
über Nichtgesellschaftern, bleibt die Tätigkeit der
Freiberufler selbst davon unberührt (vgl. dazu die
Verwaltungsanweisung zur Ausgliederung des
Arzneimitteleinkaufs aus tierärztlichen Gemein-
schaftspraxen in eine personen- und beteili-
gungsidentische Personengesellschaft – BMF
v. 7.9.1981 – IV B 7 – G 1400 – 15/81 – und zur Aus-
gliederung des Verkaufs von Kontaktlinsen und
Pflegemitteln aus einer augenärztlichen Gemein-
schaftspraxis – BMF v. 19.10.1984 – IV B 4 – S 2246 –
23/84 – StEK Nr. 41 und Nr. 53 zu § 2 Abs. 1 GewStG
und BStBl 1984 I S. 588).

Nach § 15 Abs. 2 EStG kann nur eine Betätigung, 
die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unter-
nommen wird und die die übrigen dort genann-
ten Voraussetzungen erfüllt, zur Erzielung von 

BMF-SCHREIBEN VOM 15.11 .1988 – IV C 5 –  S 1316 –  67/88 ZUR BESTEUERUNG DER 
EWIV IN DEUTSCHLAND
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Einkünften aus Gewerbebetrieb füh-
ren. Nach Art. 3 Satz 1 2. Halbsatz der 
EWG-Verordnung hat die EWIV nicht 
den Zweck, Gewinn für sich selbst 
zu erzielen. Es reicht jedoch für die 
Gewinnerzielungsabsicht nach § 15 Abs. 
2 EStG aus, wenn diese Absicht nur ein 
Nebenzweck ist. Außerdem sind nach 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG auch die Vergü-
tungen, die die Gesellschafter von der
Gesellschaft für ihre Tätigkeit im Dienst
der Gesellschaft oder für die Hingabe
von Darlehen oder für die Überlassung
von Wirtschaftsgütern bezogen haben,
in die Ermittlung der Einkünfte aus
Gewerbebetrieb der Gesellschafter ein-
zubeziehen. Sie sind deshalb auch bei
der Beurteilung der Frage zu berück-
sichtigen, ob eine EWIV mit Gewinn-
erzielungsabsicht tätig wird.

Wird eine EWIV mit Gewinnerzielungs-
absicht tätig, ist ihr etwaiger Gewinn/
Verlust nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 
a AO gesondert festzustellen. Han-
delt es sich bei einer EWIV nicht um 
ein Gewinnerzielungssubjekt, kann 
ihr Gewinn nur nach der VO zu § 180 
Abs. 2 AO v. 19.12.1986 (BStBl 1987 I S. 2) 
einheitlich und gesondert festgestellt 
werden.

III. Vermögenssteuerliche Behandlung
Die EWIV ist keine juristische Person
des privaten Rechts, unterliegt als sol-
che somit nicht der Vermögensteuer
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 VStG).

Wird eine EWIV mit Gewinnerzielungs-
absicht tätig, so ist – sofern es für eine 
Besteuerung von Bedeutung ist – der 
Einheitswert des Betriebsvermögens 
gesondert und einheitlich festzustellen 
(§§ 19, 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG, §§ 179 Abs. 2
Satz 2, 180 Abs. 1 Nr. 1 AO).

Wird eine EWIV nicht mit Gewinn-
erzielungsabsicht tätig, ist der Wert 
der vermögenssteuerpflichtigen Wirt-
schaftsgüter und der Wert der Schulden 

und sonstigen Abzüge unter den Vor-
aussetzungen des § 180 Abs. 1 Nr. 3 AO 
gesondert festzustellen.

Die so festgestellten Werte fließen dann 
in den Einheitswert ein, der für den 
Betrieb des Mitglieds der EWIV festzu-
stellen ist.

IV. Behandlung bei der Grundsteuer
Nach Art. 1 Abs. 2 EWG-Verordnung
kann die EWIV Träger von Rechten und
Pflichten jeder Art sein. Etwaiger Grund-
besitz wird ihr zugerechnet. Der Grund-
besitz unterliegt der Grundsteuer. Dies
gilt auch bei einer ausländischen EWIV
mit inländischem Grundbesitz.

V. Behandlung bei der Umsatzsteuer
Umsatzsteuerlich hat die EWIV grund-
sätzlich Unternehmereigenschaft. Daran
ändert auch nichts, wenn im Einzelfall
die Absicht fehlt, Gewinn zu erzielen,
und die EWIV nur gegenüber ihren Mit-
gliedern tätig wird (§ 2 Abs. 1 UStG).

VI. Behandlung bei der Gesellschafts-
teuer
Bei der EWIV handelt es sich nicht um
eine Kapitalgesellschaft im Sinne des
Kapitalverkehrssteuergesetzes.
Einlagen in eine EWIV unterliegen nicht
der Gesellschaftsteuer.

VII. Behandlung bei der Gewerbe-
steuer
Hinsichtlich der Frage, ob Gewerbebe-
triebseigenschaft vorliegt, ist das für die
ertragsteuerliche Behandlung der EWIV
Gesagte zu beachten.
Im Übrigen ist eine Änderung des
Gewerbesteuergesetzes vorgesehen.

VIII. Behandlung nach den Doppelbe-
steuerungsabkommen
Hier sind die Vorschriften zu beachten,
die nach den Doppelbesteuerungsab-
kommen mit den EG-Partnern für die
Besteuerung von Personengesellschaf-
ten und ihren Gesellschaftern gelten.
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BEISPIELRECHNUNG 
INKLUSIVE KOSTEN
Bilanzgewinn GmbH	 100.000 1.000.000

15.000	 150.000
15.000	 150.000

70.000	 700.000

	



 17.640	 189.000
Verfügbarer Betrag	 52.360	 523.600

UNSERE ALTERNATIVE:	 100.000	 1.000.000			 EWIV
Steuerung Bilanzgewinn*	 10.000	 100.000	 → 900.000
Körperschaftssteuer ca.	 1.500	 15.000
Gewerbesteuer ca.	 1.500	 15.000
Ergebnis GmbH	 7.000	 70.000

Pers. Steuer 42% (TEV)	 1.764	 17.640
Verfügbarer Betrag	 5.236	 52.360

+90.000 +900.000

Steuerersparnis jährl. ca.:	 42.876	 428.760

	 5.300

2.900	 2.900

n.V.	 n.V.

	







 n.V.	 n.V.

Ihr Gewinn (kumulativ)	 57.082	 666.820

S.R.O.-Gründung,  
Notar, Geschäftssitz, 
Buchhaltung, Bilanz, 
Steuererklärung, 
Postservice

Basis ist die Steuer-
einsparung

Mehrbetrag nach  
2 Jahren Steuer­
einsparung

Der Spitzensteuersatz liegt in Deutschland bei 42 Prozent und wird ab einem 
Einkommen von 66.482 Euro (Stand 2025) fällig. Rechnet man aber in Deutsch-
land noch die anfallenden Unternehmenssteuern hinzu, liegt die Belastung 
hierzulande weit über 50 Prozent!

* Durch unsere Beratungen versetzen wir Sie in die Lage, Ihren Bilanzgewinn
aktiv zu steuern und die Abzüge von Ihrem erwirtschafteten Kapital rechtssicher
zu reduzieren.

10

IMPULS Consult ing EWIV

           

ab                           ab                        

ab                           ab



HÄUFIGE FRAGEN ZUR EWIV
Eine EWIV ist eine auf dem Gemeinschaftsrecht der EU basierende Personengesellschaft, die aus 
mindestens zwei Mitgliedern verschiedener Mitgliedstaaten bestehen muss. Das Gesellschafts-
recht der EWIV ist von Flexibilität und Stabilität geprägt. Steuerrechtlich unterliegt die EWIV kei-
nerlei Unternehmenssteuern. Diese Ansätze verdeutlichen die Freiheit, die diese Rechtsform mit 
sich bringt. Eine EWIV kann in Deutschland bereits seit 1989 gegründet werden. Dennoch ist sie 
hierzulande weitestgehend unbekannt. Daher haben wir an dieser Stelle für Sie die häufigsten 
Fragen einmal zusammengefasst:

IST DAS SUPRANATIONALE RECHT 
NICHT SEHR KOMPLIZIERT? 

Nein, im Gegenteil: Während es in Deutschland 
ca. 60.000 Gesetze und Verordnungen gibt und 
man sich als Unternehmer am Handelsrecht, dem 
GmbH-Gesetz und der Abgabenordnung orientie-
ren muss, gibt es auf der EU-Ebene nur die ent-
sprechende Verordnung. Und bei der EWIV sind 
daher nur 43 Artikel zu beachten.

KANN ICH AUCH MIT MEINEM  
EINZELUNTERNEHMEN EINE EWIV 
GRÜNDEN?

Grundsätzlich können alle in der Europäischen 
Union existierenden Rechtsformen eine EWIV 
gründen. Somit in Deutschland neben den gängi-
gen Gesellschaftsformen auch Freiberufler, Ein-
zelunternehmen, Vereine und Stiftungen.

SIND BESONDERE UNTERNEH­
MENSFORMEN IN KOMBINATION 
MIT EINER EWIV BESONDERS 
STEUERLICH BEGÜNSTIGT?

Das lässt sich nicht an der Unternehmensform 
festmachen, sondern eher an der strategischen 
Ausrichtung und der Größe eines Unternehmens. 
Generell gilt, dass der steuerliche Effekt einer 
EWIV bei Kapitalgesellschaften am höchsten ist.

NUTZE ICH MIT DER GRÜNDUNG 
EINER EWIV EIN STEUERSCHLUPF­
LOCH?

Die EWIV-Verordnung hat nicht den Hauptzweck, 
die Steuern in einem operativen Unternehmen zu 
senken. Die Nutzung der EWIV hat aber sehr wohl 
deutliche steuerliche Vorteile, die auf der europäi-
schen Ebene gewollt sind, dem deutschen Fiskus 
aber nicht gefallen. Da EU-Recht Landesrecht 
bricht, stellt die Nutzung der Vorteile aber auch 
kein Problem dar und fällt nicht unter das deut-
sche Steuerrecht.

IST DIE NUTZUNG EINER EWIV FÜR 
DEUTSCHE UNTERNEHMEN LEGAL?

Selbstverständlich. (Siehe vorherige Antwort)

MUSS ICH MEINEN STEUERBE­
RATER BEI DER GRÜNDUNG MIT 
EINBEZIEHEN?

Grundsätzlich hilft ein Gespräch mit dem Steuer-
berater bei der strategischen Entwicklung ihres 
Unternehmens, wenn dadurch steuerliche Aspek-
te berührt werden. Da sich ihr Steuerberater aber 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im supra-
nationalen Recht auskennt und noch nie mit der 
EWIV-Verordnung zu tun hatte, wird er Ihnen 
keine belastbaren Auskünfte geben können. Neh-
men Sie Termine daher immer zusammen mit 
einem Spezialisten wahr. 

1 1
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WER HAFTET IN DER EWIV?

In der EWIV haften die Mitglieds
unternehmen gemeinschaftlich für die 
Verbindlichkeiten der EWIV.

KANN ICH IM STATUT DER 
EWIV VERÄNDERUNGEN 
VORNEHMEN?

Das können Sie natürlich. Nach den 
Änderungen muss das veränderte Sta-
tut dann dem Handelsregister zugelei-
tet werden.

WIE KANN ICH KOSTEN IN 
DER EWIV BEGLEICHEN?

Wiederkehrende Kosten können Sie 
durch Mitgliedsbeiträge der Mitglieds-
unternehmen begleichen. Für größere 
Vorhaben entstehende Betriebsaus-
gaben oder Rücklagen werden als 
solche aus den Mitgliedsunternehmen 
gebucht oder direkt durch die EWIV 
eingenommen.

WAS SIND „ ASSOZIIERTE“ 
MITGLIEDER?

Viele EWIV haben das Problem, dass sie 
bestehende Kooperationen mit Mit-
gliedern aus Drittländern einbeziehen 
wollen, diese aber nicht EU-Mitglied-
staaten sind. Hierzu gibt es in der Regel 
die Möglichkeit, diese Mitglieder als 
„assoziierte Mitglieder“ aufzunehmen. 
Auch die Europäische Kommission 
geht von dieser Möglichkeit aus, die der 
Privatautonomie (Vertragsfreiheit) der 
Mitglieder entspringt. Assoziierte Mit-
glieder können normalerweise nicht 
mitstimmen, können aber „indikativ“ 
abstimmen, d. h. ihre Abstimmung wird 
separat von den anderen Mitgliedern 
zu Protokoll genommen. Auch in der 
Haftung gibt es Unterschiede: Sie sind 
nicht Teil der gesamtschuldnerischen, 
unbeschränkten Haftung wie die aus 
der EU kommenden Mitglieder, sondern 

nur intern kann man ihre anteilige Mit-
haftung vertraglich festlegen.

UNTERLIEGT DIE EWIV IN 
DEUTSCHLAND DER GE­
WERBESTEUERPFLICHT?

Wird die EWIV richtig umgesetzt, ist 
sie laut EU-Verordnung von der Kör-
perschafts-, Gewerbe- und Einkom-
menssteuer befreit. Unter gewissen 
Umständen kann aber tatsächlich eine 
Gewerbesteuerpflicht eintreten, was wir 
aber innerhalb unserer Beratungen ver-
hindern.

DARF EINE EWIV GEWINNE 
MACHEN?

Selbstverständlich. Laut EU-Verordnung 
sollen diese aber nicht dort verbleiben, 
sondern in die Mitgliedsunternehmen 
ausgeschüttet und dort versteuert wer-
den. Innerhalb unserer Beratungen sor-
gen wir aber dafür, dass keine Gewinne 
zu versteuern sind.

WAS PASSIERT, WENN MEIN 
OPERATIVES UNTERNEHMEN 
INSOLVENZ ANMELDEN 
MUSS?

Von der Insolvenz eines Mitglieds-
unternehmens bleibt eine EWIV völlig 
unberührt, da sie keine Haftung für Mit-
gliedsunternehmen übernehmen muss. 
Darin liegt ein enormer Vorteil, da die 
Einlagen des Mitgliedsunternehmens 
in die EWIV damit auch insolvenzge-
schützt sind.

KANN EINE EWIV INSOL­
VENZGEFÄHRDET SEIN?

Wie jedes andere Unternehmen auch, 
ist es bei der EWIV möglich, strategi-
sche Fehlentscheidungen zu treffen 
und sich Forderungen ausgesetzt zu 
sehen. Dann haften aber immer die Mit-
gliedsunternehmen für diese.
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WAS GESCHIEHT,  WENN MEIN MIT­
GLIEDSUNTERNEHMEN VON DER 
UMSATZSTEUER BEFREIT IST?

Zuerst einmal gar nichts. Die Umsatzsteuer-
pflicht der EWIV führt aber dazu, dass umsatz-
steuerbefreite Mitgliedsunternehmen bei einer 
sinnvollen Ausgestaltung der EWIV bei ihren 
Investitionen und Ausgaben die Umsatzsteuer 
erstattet bekommen.

AB WELCHEM GEWINN IST DIE 
GRÜNDUNG EINER EWIV SINN­
VOLL?

Wir raten erst ab einem zu versteuerndem 
Einkommen in Höhe von 100.000 Euro im Jahr 
dazu.

WAS IST DER VORTEIL VON RÜCK­
LAGEN IN DER EWIV?

Einlagen, über welche die EWIV verfügt, müs-
sen nicht sofort ausgegeben werden, wenn Sie 
beispielsweise ein Projekt planen, welches einen 
höheren Aufwand hat, als die EWIV momentan 
finanzieren kann. Aus diesem Grund bildet man 
durch Mitgliederbeschluss in der EWIV Rückla-
gen, bis zu dem Zeitpunkt, dass die Rücklagen 
für die Umsetzung ausreichen.

MUSS FÜR DIE EWIV EIN GEWERBE 
ANGEMELDET WERDEN?

Nein. Die EWIV kann als Hilfsgesellschaft bei 
allen Tätigkeiten der Mitgliedsunternehmen 
zusätzlich tätig werden, ohne ein Gewerbe 
anmelden zu müssen.

WAS IST WENN ICH MEIN GELD 
SCHNELL WIEDER IM OPERATIVEN 
UNTERNEHMEN BENÖTIGE?

Ich kann mir jederzeit Gelder auszahlen lassen, 
die im operativen Unternehmen dann aber  
wieder als Einnahme gebucht werden. Alternativ 
kann die EWIV ihren Mitgliedern aber auch ein 
Darlehen gewähren.

KANN ICH NUR GELDER IN DIE 
EWIV TRANSFERIEREN?

Die EWIV kann auch Eigentümer von Immobilien 
oder sonstigen Anlagegütern werden, die dann 
zusätzlich insolvenzgeschützt sind, wenn das Mit-
gliedsunternehmen in Insolvenz gehen müsste.

KANN ICH IN DER TSCHECHISCHEN 
REPUBLIK EIN UNTERNEHMEN 
GRÜNDEN, OHNE DORT ZU  
WOHNEN?

Ja, immer mehr deutsche Unternehmer nutzen 
diese Möglichkeit.

WARUM RÄT MIR MEIN STEUER­
BERATER VON EINER EWIV AB?

Das kann verschiedene Gründe haben: 
1. Der Steuerberater kennt sich mit dem supra-

nationalen Recht nicht aus und möchte keine
Fehler machen. Das ist der häufigste Grund.

2. Bei Steuerberatern sind Ratschläge zu proak-
tiven Steuergestaltungsmöglichkeiten – auch
wenn diese völlig legal sind! – seitens der
Finanzbehörden nicht gern gesehen. Seit dem
01.07.2020 muss er diese sogar dem Finanzamt
melden!

3. Er möchte weiter die Kontrolle über das Unter-
nehmen behalten, da er an den Tätigkeiten sehr
gut verdient. Sollte das Unternehmen seine
Gewinne senken, verdient auch der Steuerbera-
ter in den entsprechenden Bereichen weniger.

KANN ICH IN DER EWIV ALS  
GESCHÄFTSFÜHRER ANGESTELLT 
SEIN? /  KÖNNEN MITARBEITER  
ANGESTELLT WERDEN?

Ja. / Ja, bis 500.

MUSS IN DER EWIV DER DEUTSCHE 
MINDESTLOHN GEZAHLT WERDEN?

Grundsätzlich ja. Aber durch das Günstigkeitsge-
bot dürfte auch der Lohn gezahlt werden, der in 
anderen Ländern gilt, dessen Firmen Mitglied der 
EWIV sind.
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WAS GIBT ES FÜR TÄTIG­
KEITSBEISPIELE FÜR EINE 
EWIV?

• Konzerne nutzen beispielsweise die
Steuergestaltungsmöglichkeiten zur
Optimierung der Steuern und Finan-
zierung von gemeinsamen Projekten

• Mittelständische Betriebe lagern ein-
zelne Bereiche aus, z.B. Fakturierung/
Mahnwesen oder nutzen die EWIV für
den Wissenstransfer oder gemeinsa-
mes Auftreten verschiedener Gewer-
ke für Marketing und Vertrieb

• Unternehmen können die EWIV mit
Kapital ausstatten und steuerwirk-
sam eigene Projekte finanzieren, die
außerhalb ihres Unternehmens lie-
gen (z.B. Förderung von Innovationen,
soziale Projekte usw.) ohne das Geld
an eine gemeinnützige Organisation
spenden zu müssen

• Unternehmen bilden einen eigenen
Kapitalpool zur gegenseitigen Hilfe,
um unabhängig von Banken zu agie-
ren (als Darlehen oder als Zuschuss
für notleidende Mitglieder)

• Gemeinsames Vertriebsbüro der Mit-
glieder in Drittstaaten

• Zusammenarbeit im Bereich der Markt-
forschung und Produktentwicklung

• Einkaufs-Verbund
• Kooperation im organisatorischen

Bereich (z.B. Zusammenarbeit in der
EDV)

WIE VIELE EWIV GIBT ES IN 
DEUTSCHLAND?

Insgesamt wurden EU-weit bislang über 
2.590 EWIV gegründet (Stand 26.8.2018). 
In Deutschland waren es zu diesem 
Zeitpunkt 482. 

Bekannte EWIV: 
• arte (dt. /frz. Fernsehsender, Sitz in

Straßbourg)
• Der italienische FIAT- und der fran-

zösische Renault-Autokonzern ent-
wickelten in einer EWIV gemeinsam
einen Motor

• Die italienisch-französische TGV-Ver-
bindung zwischen Lyon und Turin
wird von einer Eisenbahn-EWIV
geführt

• Belgische Mönche, die Bier herstel-
len, und deren französische Brüder,
die Käse produzieren, bildeten eine
gemeinsame EWIV zur gegenseitigen
Vermarktung ihrer Erzeugnisse

EWIV
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FACHLICHE AUSSAGEN ZUR EWIV
Nachfolgend haben wir einige Aussagen der Europäischen Union, IHK, Unternehmens- und Steuer-
beratern zur Gestaltungsform der EWIV für Sie zusammen getragen:

Eine harmonische Entwicklung des Wirtschafts-
lebens sowie ein beständiges und ausgewogenes 
Wirtschaftswachstum in der gesamten Gemein-
schaft hängen von der Errichtung und dem 
Funktionieren eines gemeinsamen Marktes ab, 
der ähnliche Bedingungen wie ein nationaler 
Binnenmarkt bietet. Für die Verwirklichung eines 
solchen einheitlichen Marktes und die Stärkung 
seiner Einheit empfiehlt es sich insbesondere, 
daß für natürliche Personen, Gesellschaften und 
andere juristische Einheiten ein rechtlicher Rah-
men geschaffen wird, welcher die Anpassung ihrer 
Tätigkeit an die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
der Gemeinschaft erleichtert. Hierzu ist es erfor-
derlich, dass diese Personen, Gesellschaften und 
anderen juristischen Einheiten über die Grenzen 
hinweg zusammenarbeiten können.
Eine solche Zusammenarbeit kann auf rechtliche, 
steuerliche und psychologische Schwierigkeiten 
stoßen. Die Schaffung eines geeigneten Rechtsins-
truments auf Gemeinschaftsebene in Form einer 
Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereini-
gung trägt zur Erreichung der genannten Ziele bei 
und erscheint daher notwendig.
Der Rat der Europäischen Gemeinschaften

Aus wirtschaftsberatungstechnischer Sicht macht 
es schon Sinn es den großen Konzernen in Sachen 
Ressourcenoptimierung nachzumachen. Es macht 
schon Sinn Teile des Unternehmens auf Externe 
auszulagern, wenn in einem anderen Land der EU 
die besseren Ressourcen, die besseren Mitarbeiter, 
die besseren Kapazitäten,  die besseren Förder-
programme, bzw. bessere Rekapitalisierungsmög-
lichkeiten, die besseren Forschungsumgebungen, 
bessere Herstellungsumgebungen, und/oder 
bessere Absatzmärkte, sind. Die EWIV harmoni-
siert einfach diesen Schritt der Expansion im EU-
Binnenmarkt mit ihrer Einfachheit, ihrer Genialität 
und Ihrer Flexibilität! Sie macht Dinge möglich, an 
die vorher in Deutschland nicht zu denken war.
EURONETWORK

Für mich persönlich als Unternehmer und  
Mitglied der EWIV kann ich jedem Unternehmer, 
der einen jährlichen Gewinn im mittleren fünf-
stelligen Bereich hat, raten, sich unbedingt mit 
dem Thema EWIV und deren Vorteilen auseinan-
der zu setzen.
Enrico Ullmann, Verbraucherforum Lossatal e.V.

Die Vorteile der EWIV in Abgrenzung zu ande-
ren Unternehmensformen sind insbesondere 
eine sehr flexible und unbürokratische rechtliche 
Gestaltung und Handhabung, die Tatsache, dass 
die EWIV auch ohne Kapital gegründet werden 
kann und steuerlicher Art bei der Gründung. 
Zudem bleiben die Mitglieder einer EWIV bezüg-
lich ihrer ursprünglichen Tätigkeit weiterhin 
rechtlich selbstständig und behalten damit all 
ihre bisherigen unternehmerischen Freiheiten.
IHK Saarland

Die EWIV ist in mehrfacher Hinsicht eine flexible 
Rechtsform. Die genossenschaftlichen Prinzi-
pien (Selbstverantwortung, Selbstverwaltung, 
Selbsthilfe) kennt sie nicht. Im Gegenteil lässt die 
Verordnung den Mitgliedern viel Gestaltungs-
spielraum.
Dipl.-Kffr. Claire Binisti-Jahndorf
Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Genos-
senschaftswesen der Universität Münster

Die zu zahlende Steuerlast eines operativen 
EWIV-Mitgliedes kann am Jahresende auch 0% 
betragen, da die EWIV auch einen „Steuerstun-
dungseffekt“ mit sich bringt. Gewinne müssen 
somit am Ende des Jahres nicht direkt versteuert, 
sondern können in der EWIV „geparkt“ werden. 
Insofern das Geld benötigt und aus der EWIV 
genommen wird, muss es selbstverständlich 
versteuert werden. Diese Notwendigkeit besteht 
aber nicht zwingend, da auch direkt aus der EWIV 
heraus Investitionen getätigt werden können.
PhöniX Unternehmensberatung, Halle
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DIE EWIV ALS STEUERSPARMODELL

1. Vorteil: Die Überführung des Vermögens ist als Betriebsausgabe
steuermindernd.
Die Einzahlungen von Immobilien oder anderen Vermögenswerten in die
EWIV stellen für Ihre bestehende deutsche Firma Betriebsausgaben dar, die
Ihre Steuerlast reduzieren.

2. Vorteil: Ihre laufenden Erträge können steuerfrei sein.
Wenn Sie Ihre EWIV mit dem Recht eines anderen EU-Staates verknüpfen
(was durch die europäische Natur der EWIV problemlos möglich ist), können
laufende Erträge aus Ihren Investments, wie etwa Mieterträge, steuerfrei sein.
Die Erträge werden so zur Rücklage in der EWIV und bleiben zur Vermögens-
vermehrung in der Gesellschaft.

3. Vorteil: Sie haben (noch) wenig „Ärger“ mit dem Finanzamt.
Vorab muss ich hier sagen: Das Steuersparmodell mithilfe der EWIV ist zu
100 % legal. Mit „Ärger“ meine ich hier nur eine erhöhte Aufmerksamkeit der
Beamten und häufige Prüfungen. Da dieses Modell relativ neu ist und noch
nicht oft eingesetzt wurde, haben die Finanzbeamten (noch) wenig Expertise
und schrecken vor detaillierten Prüfungen zurück. Wenn das EWIV-Steuer
sparmodell jedoch weiterhin an Beliebtheit gewinnt, kann sich das in den
nächsten Jahren ändern und Sie könnten vermehrt geprüft werden.

Kurz gesagt kann diese Gesellschaft dazu verwendet werden, um langfristig
Vermögen aufzubauen. Dank einiger Steuererleichterungen ist die EWIV
sogar meiner Meinung nach eine der Rechtsformen, die sich für den Vermö-
gensaufbau am besten eignen.
Thomas Breit Steuerberatung, Hamburg

„Kein Steuerpflichtiger ist verpflichtet, den Sachverhalt so zu gestalten,  
dass ein Steueranspruch entsteht. Vielmehr steht es ihm frei, die Steuer zu 
vermeiden und eine Gestaltung zu wählen, die eine geringere  
Steuerbelastung nach sich zieht.“
Bundesfinanzhof, Beschluss vom 20.05.1997, Az. VIII B 108/96

Helmut Schmidt  
Ehemaliger 

Bundeskanzler 
1918 - 2015

„Wer die Pflicht hat 
Steuern zu zahlen, der 

hat auch das Recht, 
Steuern zu sparen.“
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PRAXIS STATT GRAUER THEORIE

Wir wissen nicht nur theoretisch, was Sie tun können, 
sondern nutzen unsere Empfehlungen selbst erfolg-
reich: Wir nutzen Stiftungen und Unternehmens-
formen in verschiedenen Ländern und haben unsere 
Lösungen bereits mit vielen Klienten in ähnlichen 
Situationen wie der Ihren umgesetzt.

LEGALE STEUEROPTIMIERUNG

Alle Optionen in Bezug auf Stiftungen und Firmen-
strukturen im In- und Ausland sind von Anwälten 
steuerrechtlich und gesellschaftsrechtlich geprüft 
und halten selbstverständlich auch den üblichen 
Steuerprüfungen stand.

STEUERGESTALTUNG STATT REINER 
BUCHHALTUNG

Während Ihr Steuerberater bisher nur Ihre Belege 
geordnet und Bilanzen erstellt hat, bieten Ihnen 
unsere Experten über 30 Jahre erprobte und funktio-
nierende Steuerstrategien, welche Ihnen proaktive 
Gestaltungsmöglichkeiten bieten und mit Ihnen bis 
zum Erfolg umgesetzt werden.

AUF IHRE BRANCHE ANGEPASST

Von uns erhalten Sie ein individuelles und auf Ihren 
besonderen Anwendungsfall abgestimmtes Konzept 
für Ihre optimale Struktur. Die vorgestellten Möglich-
keiten funktionieren im In- und Ausland und bieten 
Ihnen die bestmöglichen Strukturen für Ihre maxima-
le wirtschaftliche Freiheit.

BELEGBARE STEUERERSPARNIS

Im Rahmen unserer Beratungen wird auch bei stei-
genden Umsätzen und Gewinnen vor Steuern Ihre 
effektive Steuerbelastung gesenkt, sodass Sie nach-
haltigen Vermögensaufbau betreiben können, anstatt 
immer wieder einen Großteil Ihrer Gewinne an den 
Staat abzuführen.

FREI  VON VERSTECKTEN 
FOLGEKOSTEN

Bei uns erhalten Sie von Anfang an eine transparente 
Aufstellung aller Kosten, damit sie planen können, 
welche Lösung sich wirklich für Sie rechnen wird. Wei-
terhin erhalten Sie von uns immer eine individuelle       
1:1 Beratung, da Ihr Verständnis für unsere Lösungen 
und Ihre Zufriedenheit unser höchster Anspruch sind.

STEUERN SPAREN UND RUHIG 
SCHLAFEN

Nach der Erstellung des grundlegenden Konzepts 
zur Steueroptimierung werden Sie von uns nicht 
allein gelassen und werden von unseren Experten im 
In- und Ausland bis zum Erfolg und auch langfristig 
begleitet, damit Sie jederzeit wissen, dass Sie perfekt 
aufgestellt sind und ruhig schlafen können.

UNSERE EXPERTISE –
IHR VORTEIL
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→ BERATUNG, GRÜNDUNG UND BETREUUNG IHRER EWIV

→ BUCHHALTUNG UND ABSCHLUSS IHRER EWIV

→ GRÜNDUNG EINER S .R.O.  (TSCHECHISCHE GMBH)
• Prüfung der gesellschaftlichen Voraussetzungen und des Firmennamens
• Organisation eines repräsentativen Firmensitzes inklusive Postservice
• Vorbereitung und Durchführung von Notar- und Bankterminen
• Anmeldung beim Gewerbeamt
• Eintragung der Firma ins Handelsregister
• Beantragung der Zugangsdaten für Ihre Daten-Inbox (zur Kommunikation mit

Behörden)
• Bereitstellung einer Steuerberatung und eines Buchhaltungsservices (optional)

→ STIFTUNGSGRÜNDUNGEN
• Erstellen der Satzung
• Prüfung der satzungsgemäßen Voraussetzungen beim Finanzamt
• Entwurf des Stiftungsgeschäftes und sonstiger notwendiger Urkunden
• Vermittlung eines Treuhänders
• Beratung zu satzungsgemäßen Tätigkeiten
• Beratung zu Zweckbetrieben
• Hinweise zu Kapitalbeschaffung
• Steuervorteile

Weitere Leistungen teilen wir Ihnen 
gern auf Nachfrage mit.

UNSERE  
SPEZIALLEISTUNGEN:
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M i t g l i e d  u n d  F ö r d e r e r  d e r  g r o ß e n  W i r t s c h a f t s v e r b ä n d e
M i t g l i e d  i m  „ M i t t e l d e u t s c h e n  U n t e r n e h m e n s v e r b u n d “  ( M D U )

I n i t i a t o r  d e s  „ D e u t s c h e n  E W I V - V e r b u n d e s “  ( D E V )
u n d  d e r  „ E u r o p ä i s c h e n  E W I V - A k a d e m i e "  ( E U R E A )
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